
Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen gelten in Verbindung mit den Festsetzungen des zeichnerischen Teils.

1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1, 8, 12 - 15 BauNVO)

Die Art der baulichen Nutzung ist ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO. 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass 
• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und 
	 ihm	gegenüber	in	Grundfläche	und	Baumasse	untergeordnet	sind,	
• Vergnügungsstätten 
nicht zulässig sind. 

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 20 BauNVO)

Das	Maß	der	baulichen	Nutzung	wird	festgesetzt	durch	die	maximal	zulässige	Höhe	baulicher	Anlagen	(HBA)	gemäß	nachfolgender	Definition	und	die	Grund-
flächenzahl	gemäß	Eintrag	im	zeichnerischen	Teil	des	Bebauungsplans.	Zu	den	baulichen	Anlagen	zählen	neben	Gebäuden	auch	Silos	und	Lagerboxen.

Die	maximal	zulässige	Höhe	baulicher	Anlagen	wird	mit	den	Höhen	HbA1	und	HbA2	festgesetzt.	Die	Höhe	HbA1	gilt	für	alle	bauliche	Anlagen	außer	Silos.	
Die	Höhe	HbA2	gilt	nur	für	Silos.

Höhe baulicher Anlagen 
Die	Höhe	baulicher	Anlagen	wird	definiert	als	das	Maß	zwischen	der	Bezugshöhe	und	dem	höchstgelegenem	Punkt	der	Dachhaut	bzw.	dem	höchsten	Punkt	
der baulichen Anlage. 

Bezugshöhe zur Ermittlung der Höhe baulicher Anlagen
Als	Bezugshöhe	zur	Ermittlung	der	Höhe	baulicher	Anlagen	gilt	die	Höhe	des	ursprünglichen	Geländes.	Die	Geländehöhe	ist	an	den	Außenkanten	der	bau-
lichen	Anlage	anhand	der	in	der	Planzeichnung	dargestellten	Höhenpunkte	zu	ermitteln.	Als	Bezugshöhe	maßgebend	ist	dabei	der	jeweils	höchst	gelegene	
Geländepunkt.	

3 Bauweise, Stellung der baulichen Anlage 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Es	wird	eine	abweichende	(a)	Bauweise	festgesetzt.	In	der	abweichenden	Bauweise	sind	Gebäudelängen	>	50	m	zulässig.	Es	darf	an	die	südliche	Grund-
stückgrenze	zum	Flurstück	Nr.	3842/2	herangebaut	werden,	soweit	keine	Leitungsgerechte	entgegenstehen.	Ansonsten	gelten	die	Vorschriften	über	die	of-
fene Bauweise 

4	 Überbaubare	Grundstücksflächen	
(§	9	Abs.	1	Nr.	2	BauGB	i.V.m.	§	23	BauNVO)
Die	überbaubaren	Grundstücksflächen	sind	in	der	Planzeichnung	durch	Baugrenzen	festgesetzt.

5	 Flächen	für	Garagen,	Stellplätze	und	Nebenanlagen	(§	9	Abs.	1	Nrn.	4	und	11	BauGB)
Garagen,	Carports	und	Stellplätze	sowie	Nebenanlagen	im	Sinne	des	§	14	(1)	BauNVO	sind	nur	innerhalb	der	überbaubaren	Flächen	zulässig.

Nebenanlagen	in	Form	von	Versorgungseinrichtungen	wie	z.	B.	Kabelverteilerschränke,	die	für	die	Stromversorgung	notwendig	sind,	Wasserbehälter	unter-
halb	der	Geländeoberfläche	und	sonstige	Anlagen	zur	Regenwasserrückhaltung	sowie	Einfriedungen	sind	auch	außerhalb	der	überbaubaren	Flächen	zuläs-
sig.

6	 Grünordnung	(§	9	Abs.	1	Nr.	25a	BauGB)
6.1	Flächen	zum	Anpflanzen	von	Bäumen	und	Sträuchern	(§	9,	Abs.	1	Nr.	25a	BauGB)

Allgemeines
Die	Flächen	zum	Anpflanzen	von	Bäumen	und	Sträuchern	sind	mit	standortgerechten,	heimischen	Bäumen	und	Gehölzgruppen	umzusetzen.	Geeignete	
Gehölzarten	sind	der	Pflanzliste	in	den	Hinweisen	zu	entnehmen.	Die	Gehölze	sind	dauerhaft	zu	pflegen	und	bei	Abgang	durch	Gleichwertige	zu	ersetzen.

Hochstammpflanzungen	in	befestigten	Bereichen
Für	Bäume	in	befestigten	Bereichen	(z.	B.	Stellplätzen,	Hofflächen)	sind	offene	Baumscheiben	von	mindestens	4	m²	und	eine	mit	Baumsubstrat	nach	FLL	
(FFL	Forschungsgesellschaft	Landschaftsentwicklung	Landschaftsbau	e.V.,	2010:	Empfehlungen	 für	Baumpflanzungen	Teil	2:	Standortvorbereitungen	 für	
Neupflanzungen.	Pflanzgruben	und	Wurzelraumerweiterung,	Bauweise	und	Substrate)	zu	verfüllende	Baumpflanzgrube	von	mindestens	12	m³	Größe,	mit	ei-
ner	Tiefe	von	1,50	m	vorzusehen	.	Eine	teilweise	Überbauung	der	offenen	Baumscheibe	ist	möglich,	wenn	der	zu	überbauende	Teil	der	Baumpflanzgrube	mit	
verdichtbarem	Baumsubstrat	verfüllt	wird.	Erforderlichenfalls	sind	im	überbauten	Bereich	Belüftungsrohre	vorzusehen

Anfahrschutz
Die	Einzelbäume	im	Stellplatzbereich	und	im	durch	Fahrzeugüberhänge	erreichbaren	Bereich	von	Pflanzbeeten	bzw.	Grünstreifen	sind	mit	einem	Anfahr-
schutz zu versehen (z.B. Baumschutzbügel, Hochbordsteine).

Leitungsrecht
Bei	der	Pflanzung	von	Gehölzen	sind	bestehende	Leitungsrechte	und	daraus	hervorgehende	Mindestabstände	so	zu	beachten,	dass	eine	gegenseitige	Be-
einträchtigung	von	Gehölz	und	Leitungen	ausgeschlossen	werden	kann.
Die	im	Planungsgebiet	verlaufende	20-kV-Starkstromfreileitung	mit	einem	beidseitigen	Schutzstreifen	von	10	m	ist	von	Pflanzungen	freigehalten.

Pflanzpflichten	auf	privaten	Grundstücksflächen	-	Einzelpflanzpflicht
Je	angefangener	800	m²	Grundstücksfläche	 ist	zur	Durchgrünung	des	Baugebiets	mindestens	ein	hochstämmiger	heimischer	Laubbaum	(Stammumfang	
mind.	14	–	16	cm)	zu	pflanzen	und	dauerhaft	zu	erhalten.	Geeignete	Gehölzarten	sind	der	Pflanzliste	unter	Punkt	5	der	Hinweise	zu	entnehmen.	Die	Lage	der	
zu	pflanzenden	Bäume	ist	nicht	festgesetzt.	Abgängige	Gehölze	sind	zu	ersetzen.	Die	rechnerisch	ermittelte	Anzahl	ist	aufzurunden.	Die	Pflanzungen	inner-
halb	der	Flächen	zum	Anpflanzen	von	Bäumen	und	Sträuchern	(	A	1)	können	angerechnet	werden.

Flächen	zum	Anpflanzen	von	Bäumen	und	Sträuchern	auf	privaten	Grundstücksflächen	(A1)
Als	Puffer	und	optische	Abschirmung	zwischen	Gewerbegebiet	und	benachbarten	Flächen	im	Norden,	Osten	und	Westen	ist	eine	freiwachsende,	geschlosse-
ne	Hecke	mit	Bäumen	an	den	Außengrenzen	des	Planungsgebiets	aus	heimischen	Gehölzen	anzupflanzen	(A	1).	Geeignete	Gehölzarten	sind	der	Pflanzliste	
unter	Punkt	5	der	Hinweise	zu	entnehmen.	Die	Pflanzdichte	der	Einzelbäume	beträgt	mind.	1	Baum	je	50	m²	festgesetzter	Pflanzfläche.	Die	Pflanzdichte	der	
Sträucher	beträgt	1	Strauch	pro	2	m²	festgesetzter	Pflanzfläche.

Auf	allen	Flächen	zum	Anpflanzen	von	Bäumen	und	Sträuchern	sind	bauliche	Anlagen	und	Bodenversiegelungen	bis	auf	Einfriedungen	und	Versorgungsein-
richtungen	wie	z.	B.	Kabelverteilerschränke,	die	für	die	Stromversorgung	notwendig	sind,	grundsätzlich	unzulässig.

Auf	der	Fläche	zum	Anpflanzen	von	Bäumen	und	Sträuchern	entlang	der	Erschließungsstraße
sind darüber hinaus 
•	 Zu-	und	Abfahrten	bis	zu	einer	Gesamtbreite	von	20,0	m	pro	Betriebsgrundstück
•	 Wasserbehälter	unterhalb	der	Geländeoberfläche	und	Anlagen	zur	Regenwasserrückhaltung
zulässig.

7 Immissionsschutz
Festsetzungen	gegen	Umwelteinwirkungen	aus	Verkehrs-	und	Gewerbelärm	gemäß
§	9	Abs.	1Nr.	24	BauGB

Im	Gewerbegebiet	sind	Vorhaben	zulässig,	deren	Geräusche	die	in	der	nachfolgenden	Tabelle	und	in	den	nachfolgenden	Abbildungen	Abb.1	und	Abb.	2	an-
gegebenen	Emissionskontingente	LEK,	k	nach	DIN	45691	nicht	überschreiten.

Emissionskontingente	LEK,	k	in	dB

Die	Prüfung	der	Einhaltung	erfolgt	nach	DIN	45691	vom	Dezember	2006,	Abschnitt	5.

Die	Anwendung	der	Relevanzgrenze	nach	Abschnitt	5	der	DIN	45691	ist	zulässig.

Die	Kontingentierungsfestsetzung	wird	beim	Neubau	oder	bei	der	Änderung	von	baulichen	Anlagen	wirksam.	Mit	dem	Antrag	auf	Neubau,	Erweiterung	oder	
Nutzungsänderung	einer	baulichen	Anlage	innerhalb	der	kontingentierten	Baugebiete	ist	nachzuweisen,	dass	die	festgesetzten	Emissionskontingente	und	die	
damit	verbundenen	zulässigen	Immissionsanteile	(Immissionskontingente)	an	den	maßgeblichen	Immissionsorten	eingehalten	werden.	Ein	Vorhaben	erfüllt	
auch	dann	die	schalltechnischen	Festsetzungen	des	Bebauungsplans,	wenn	der	Beurteilungspegel	Lr,j	den	Immissionsrichtwert	an	den	maßgeblichen	Immis-
sionsorten	um	mindestens	15	dB(A)	unterschreitet	(Relevanzgrenze	gemäß	Punkt	5	der	DIN	45691).

 

Abb.	1	Kontingentierung	Tag	(Auszug	aus	der	schalltechnischen	Untersuchung,	vom	30.01.2020)	

 

Abb.2	Kontingentierung	Nacht	(Auszug	aus	der	schalltechnischen	Untersuchung,	vom	30.01.2020)	

8	 Von	einer	Bebauung	freizuhaltende	Schutzflächen	(§9	Abs.	1	Nr.	24	BauGB
Die	Herstellung	von	baulichen	Anlagen,	Nebenanlagen,	Garagen,	Stellplätzen	innerhalb	des	ausgewiesenen	Schutzstreifens	der	20-kV-Starkstromkabellei-
tung ist nicht zulässig.

Die	Herstellung/Änderung	von	baulichen	Anlagen	und	Nebenanlagen	innerhalb	des	ausgewiesenen	Schutzstreifens	der	20-kV-Starkstromfreileitung	ist,	in	Be-
zug	auf	einzuhaltende	Sicherheitsabstände,	mit	dem	Leitungsbetreiber	abzuklären	und	bedarf	dessen	Zustimmung.	Hierzu	sind	alle	genehmigungsbedürfti-
gen	/-freien	Vorhaben	dem	Leitungsbetreiber	vorzulegen.

Die	Herstellung	von	baulichen	Anlagen,	Nebenanlagen,	Garagen,	Stellplätzen	sowie	eine	Bepflanzung	mit	Bäumen	und	Sträuchern	innerhalb	des	ausgewie-
senen	Schutzstreifens	der	20-kV-Starkstromkabelleitung	ist	nicht	zulässig.

9	 Geh-,	Fahr-	und	Leitungsrechte	(§	9	Abs.	1	Nr.	21	i.V.	mit	Nr.	21	BauGB)
Für	die	innerhalb	des	räumlichen	Geltungsbereichs	bestehenden	20-kV-Stark	stromkabelleitungen	werden	zugunsten	der	Pfalzwerke	Netz	AG	Geh-,	Fahr-	und	
Leitungsrechte	festgesetzt.	Die	im	Bebauungsplan	jeweils	dargestellte	Führung	kann	Abweichungen	gegenüber	dem	tatsächlichen	Bestand	aufweisen.	Die	
tatsächliche	Lage	und	somit	auch	die	Leitungsrechte	ergeben	sich	allein	aus	der	Örtlichkeit.

10	Bedingte	Festsetzung	(§	9	Abs.	2	BauGB)
Restriktion	aufgrund	der	bestehenden	20-kV-Freileitung:
Im	Geltungsbereich	des	Bebauungsplanes	verläuft	eine	bestehende	20-kV		Freileitung	der	Pfalzwerke	Netz	AG,	die	in	der	Planzeichnung	ausgewiesen	ist.	
Es	ist	vorgesehen,	dass	die	Freileitung	abgebaut	wird.	Innerhalb	des	Schutzstreifens	dieser	Freileitung	kann	die	festgesetzte	bauliche	Nutzung	und	Bepflan-
zung	erst	nach	Durchführung	des	Abbaus	der	Freileitung	realisiert	werden.	Bis	zu	diesem	Zeitpunkt	gilt	die	Festsetzung	unter	Punkt	11	der	planungsrechtli-
chen Festsetzungen.

11	 Zuordnung	von	Flächen	und	Maßnahmen	zum	Ausgleich	von	Eingriffen	in	Natur	und	Landschaft	
					(§	9	Abs.	1a	i.V.m.	§	1aBauGB)

Externe	Kompensation	-	Umwandlung	Acker	in	Extensivgrünland	

Abb	3.	Lokalisierung	der	Ausgleichsfläche	in	der	Gemarkung	der	Gemeinde	Billigheim-Ingenheim,	(	eigene	Darstellung,	Kartenauszug	aus	LANIS)
 

Abb	4.	Lage:	Teilfläche	des	Flurstücks	Nr.	6581,	Gemarkung	Billigheim-Ingenheim,	gelbe	Umrandung

Zur	externen	Kompensation	des	Eingriffs	in	das	Schutzgut	Pflanzen	und	Tiere	sowie	Boden	ist	ein	Teil	der	Ackerfläche	auf	dem	Flurstück	6581,	am	südlichen	
Rand	der	Gemarkung	Billigheim-Ingenheim,	in	Grünland	umzuwandeln.	

Die	etwa	1,5	ha	umfassende	Fläche	ist	mit	einer	kräuterreichen	Saatgutmischung	aus	dem	Ursprungsgebiet	Südwestdeutsches	Berg-	und	Hügelland	mit	
Oberrheingraben	unter	Berücksichtigung	des	Naturraums	und	des	speziellen	Standorts	anzusäen.

Das	Grünland	ist	dauerhaft	extensiv	zu	bewirtschaften	bzw.	zu	pflegen,	d.	h.	2-mal	jährlich	nach	dem	15.	Juni	zu	mähen	oder	extensiv	zu	beweiden.	Das	Mäh-
gut	ist	abzuräumen.	Der	Einsatz	von	Düngemittel	ist	untersagt.

Von	der	Maßnahme	werden	10.303	m²	(entsprechend	41.212	WP)	dem	Vorhaben	„Erweiterung	Gewerbegebiet“	zugeordnet.	

12		Monitoring	(§	4	c	BauGB)
Jeweils ein, fünf und zehn Jahre nach Baugebietsumsetzung ist durch die Gemeinde bzw. durch ein beauftragtes Fachbüro zu überprüfen, ob die festgesetz-
ten	Maßnahmen	zum	Anpflanzen	sowie	die	externen	Ausgleichsmaßnahmen	wie	geplant	umgesetzt	wurden	und	funktionsfähig	sind.	Defizite	sind	umgehend	
zu	beseitigen.	Bei	Fehlentwicklungen	sind	geeignete	Maßnahmen,	z.	B.	ergänzende	Pflanzungen	oder	Modifizierung	der	Flächenpflege,	zu	treffen.

Örtliche	Bauvorschriften
Die örtlichen Bauvorschriften gelten i.V.m. den Festsetzungen des zeichnerischen Teils.

1	 Gestaltung	von	PKW-Stellplätzen
Für	die	Befestigung	von	PKW-Stellplätzen	sind	nur	wasserdurchlässige	Materialien	zulässig,	soweit	keine	Gefahr	des	Eintrags	von	wassergefährdenden	Stof-
fen	besteht	und	soweit	es	technisch	und/oder	rechtlich	nicht	anders	geboten	ist.

2	 Werbeanlagen	und	Beleuchtung
Anlagen	mit	wechselndem,	bewegtem	oder	laufendem	Licht	und	Booster	(Lichtwerbung	am	Himmel,	Filmwände	u.ä.)	sind	unzulässig.

Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer maximalen Höhe von 12 m zulässig.

Werbeanlagen an Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen dürfen die Höhe der baulichen Anlage nicht überragen.

3	 Führung	von	Versorgungsleitungen
Versorgungsleitungen	dürfen	nur	unterirdisch	geführt	werden.	Ausnahmsweise	ist	eine	oberirdische	Führung	nur	zulässig,	wenn	dies	im	Einvernehmen	zwi-
schen	dem	Leitungsträger	und	der	Gemeinde	Billigheim-Ingenheim	entschieden	wird.	Das	Niederspannungsnetz	ist	als	Kabelnetz	auszuführen.

Hinweise

1 Radonprognose
Das	Plangebiet	liegt	innerhalb	eines·	Bereiches,	in	dem	lokal	erhöhtes	und	seltener	hohes	Radonpotenzial	über	einzelnen	Gesteinshorizonten	ermittelt	wur-
de.	Es	wird	dringend	empfohlen,	orientierende	Radonmessungen	in	der	Bodenluft	vorzunehmen,	um	festzustellen,	ob	und	in	welchem	Ausmaß	Baumaßnah-
men	der	jeweiligen	lokalen	Situation	angepasst	werden	sollten.
Wir	bitten	darum	uns	die	Ergebnisse	der	Radonmessungen	mitzuteilen,	damit	diese	in	anonymisierter	Form	zur	Fortschreibung	der	Radonprognosekarte	von	
Rheinland-Pfalz	beitragen.

Studien	des	LGB	haben	ergeben,	dass	für	Messungen	im	Gestein/Boden	unbedingt	Langzeitmessungen	(ca.	3-4	Wochen}	notwendig	sind.	Kurzzeitmessun-
gen	sind	hierbei	nicht	geeignet,	da	die	Menge	des	aus	dem	Boden	entweichenden	Radons	in	kurzen	Zeiträumen	sehr	stark	schwankt.	Dafür	sind	insbesonde-
re	Witterungseinflüsse	wie·Luftdruck,	Windstärke,	Niederschläge		oder	Temperatur	verantwortlich.	Nur	so	können	aussagefähige	Messergebnisse	erzielt	wer-
den.	Es	wird	deshalb	empfohlen,	die	Messungen	in	einer	Baugebietsfläche	an·	mehreren.	Stellen,	.mindestens	6/ha,	gleichzeitig	durchzuführen.	Die	Anzahl	
kann	aber	in	Abhängigkeit	von	der	geologischen	Situation	auch	höher	sein.
Die	Arbeiten	sollten	von	einem	mit	diesen	Untersuchungen	vertrauten	Ingenieurbüro	ausgeführt	werden	und	dabei	die	folgenden	Posten	enthalten:
•	 Begehung·	der	Fläche	und	Auswahl	der	Messpunkte	nach	geologischen	Kriterien;
•	 radongerechte·,	ca.	1	m	tiefe	Bohrungen	zur	Platzierung	der	Dosimeter,	dabei	bodenkundliche	Aufnahme	des	Bohrgutes;	
	 fachgerechter	Einbau	und		Bergen·der	Dosimeter;
•	 Auswertung	der	Messergebnisse,	der	Bodenproben	sowie	der	Wetterdaten	zur	Ermittlung	der	Radonkonzentration	im	
	 Messzeitraum	und	der	mittleren	jährlichen·Radonverfügbarkeit;
•	 Kartierung	der	Ortsdosisleistung	(gamma);
•	 Interpretation	der	Daten	und	schriftliches	Gutachten	mit	Bauempfehlungen.

Fragen	zur·Geologie	im	betroffenen	Baugebiet	sowie	zur	Durchführung	der	Radonmessung	in	der	Bodenluft	beantwortet	gegebenenfalls	das	LGB.	Informatio-
nen	zum	Thema	Radonschutz	von	Neubauten	und	Radonsanierungen	können	dem	„Radon-Handbuch“	des	Bundesamts	für	Strahlenschutz	entnommen	wer-
den.	Für	bauliche	Maßnahmen	zur	Radonprävention	wenden	Sie	sich	bitte	an	das	Landesamt	für	Umwelt	(Radon@lfu.rlp.de).

2	 Landesarchäologie
1.	Die	ausführenden	Baufirmen	sind	eindringlich	auf	die	Bestimmungen	des	Denkmalschutzgesetzes	(DSchG)	vom	23.3.1978	(GVBI.,1978,	S.159	ff),	zuletzt	
geändert	durch	Gesetz	vom	26.11.2008	(GVBl.,2008,	S.301)	sowie	durch	Art.	3	des	Gesetzes	vom	03.	.12.2014	(GVBI.	S.	245)	hinzuweisen	Danach	ist	je-
der	zutage	kommende,	archäologische	Fund	unverzüglich	zu	melden,	die	Fundstelle	soweit	als	möglich	unverändert	zu	lassen	und	die	Gegenstände	sorgfäl-
tig gegen Verlust zu sichern.

2.	Sollten	wirklich	archäologische	Objekte	angetroffen	werden,	so	ist	der	Direktion	Landesarchäologie	ein	angemessener	Zeitraum	einzuräumen,	damit	wir	un-
sere	Rettungsgrabungen,	in	Absprache	mit	den	ausführenden	Firmen,	planmäßig	den	Anforderungen	der	heutigen	archäologischen	Forschung	entsprechend	
durchführen	können.	Im	Einzelfall	ist	mit	Bauverzögerungen	zu	rechnen.	Je	nach	Umfang	der	evtl.	notwendigen	Grabungen	sind	von	Seiten	der	Bauherren/
Bauträger	finanzielle	Beiträge	für	die	Maßnahmen	erforderlich.
Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	sich	im	Planungsgebiet	bisher	nicht	bekannte	Kleindenkmäler	(wie	Grenzsteine)	befinden	können.	Diese	sind	selbstver-
ständlich	zu	berücksichtigen	bzw.	dürfen	von	Planierungen	o.ä.	nicht	berührt	oder	von	ihrem	angestammten,	historischen	Standort	entfernt	werden.

3.	Absatz	1	entbindet	Bauträger/Bauherrn	bzw.	entsprechende	Abteilungen	der	Verwaltung	jedoch	nicht	von	der	Meldepflicht	und	Haftung	gegenüber	der	GD-
KE.

3	 Auswirkungen	auf	den	Verkehr	auf	der	L493
Der	Verkehr	auf	der	L	493	darf	nicht	durch	Auswirkungen	des	Gewerbegebietes	(z.B.	Blendung,	Staub,	Dampf	etc.)	beeinträchtigt/	gefährdet	werden.	Dies	ist	
dauerhaft mit geeigneten Mitteln sicherzustellen.

4 Artenschutz
Reptilien:
Es	konnten	keine	Zauneidechsen	auf	dem	Vorhabengebiet	nachgewiesen	werden.	Das	Vorhabengebiet	ist	aufgrund	der	intensiven	Pflegemaßnahmen	bzw.	
ackerbaulichen	Nutzung	nur	schlecht	als	Lebensraum	geeignet.	
Um	eine	Einwanderung	aus	umliegenden	Gebieten	zu	verhindern,	sollte	die	Fläche	weiterhin	intensiv	gepflegt	werden,	um	sie	für	Zauneidechsen	als	Lebens-
raum	unattraktiv	zu	halten.

Amphibien:
Es	werden	Amphibienausstiegshilfen	in	den	Kanalisationsschächten	empfohlen	um	das	Verenden	der	Tiere	nach	dem	Abstürzen	zu	verhindern.

Schmetterlinge:
Das	Vorhabengebiet	bietet	aufgrund	der	intensiven	Pflege	und	häufigen	Mahd	bzw.	der	ackerbaulichen	Nutzung	keinen	geeigneten	Lebensraum	für	streng	ge-
schützte	Schmetterlingsarten.	Die	dort	vorkommenden	potentiellen	Raupennahrungspflanzen	werden	durch	die	häufige	Mahd	sehr	klein	gehalten.
Um	eine	Ansiedlung	streng	geschützter	Schmetterlingsarten	zu	verhindern,	sollte	die	Fläche	weiterhin	häufig	gemäht	bzw.	ackerbaulich	bewirtschaftet	werden.

Verbotstatbestände	nach	§	44	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	i.	V.	m.	Abs.	5	BNatSchG	(Tötung,	erhebliche	Störung/Verschlechterung	des	Erhaltungszustandes	der	lokalen	
Population,	Zerstörung	von	Fortpflanzungs-	und	Ruhestätten)	werden	unter	Beachtung	entsprechender	Maßnahmen	nicht	ausgelöst.	

5.	 Pflanzliste	
Artenliste	Bäume		       Artenliste	Sträucher
x	Acer	campestre	 Feldahorn		 	 	 	 	 	 Cornus	sanguinea	 	 Roter	Hartriegel
x	Acer	platanoides	 Spitzahorn	 	 	 	 	 	 Corylus	avellana		 	 Hasel
Acer	pseudoplatanus	 Bergahorn	 	 	 	 	 	 Crataegus	monogyna	 Eingriffeliger	Weißdorn
x	Carpinus	betulus	 Hainbuche	 	 	 	 	 	 Euonymus	europaeus	 Gemeines	Pfaffenhütchen
Prunus	avium	 Vogelkirsche	 	 	 	 	 	 Prunus	spinosa		 	 Schlehe
Quercus	robur	 Stieleiche		 	 	 	 	 	 Rosa	canina		 	 Hundsrose
x	Tilia	cordata	 Winterlinde	 	 	 	 	 	 Sambucus	nigra		 	 Schwarzer	Holunder
x	Baumart	geeignet	zur	Straßen-	und	Stellplatzbepflanzung	 	 	 	 Viburnum	opulus		 	 Gemeiner	Schneeball

6 Baugrunduntersuchung
Für	Neubauvorhaben	oder	größere	An-	und	Umbauten	(insbesondere	mit	Laständerungen)	werden	objektbezogene	Baugrunduntersuchungen	empfohlen.
Bei	allen	Bodenarbeiten	sind	die	Vorgaben	der	DIN	19731	und	der	DIN	18915	zu	berücksichtigen:

7.0	Maßnahmen	der	Regenwasserbewirtschaftung	
7.1	Retention

Entsprechend	§	58	LWG	ist	das	anfallende	Niederschlagswasser	auf	den	Baugrundstücken	zurückzuhalten.	
Das	Rückhaltevolumen	kann	in	Form	von	Becken,	Rückhaltemulden,	Rigolen	oder	in	einer	sinnvollen	Kombination	der	vorgenannten	Anlagen	bereitgestellt	
werden.
Als	Rückhalteraum	auf	den	privaten	Grundstücken	ist	ein	Gesamtstauvolumen	VGesamt,	erf.	=	506	m³	vorzusehen.
Der	gedrosselte	Abfluss	aus	der	Rückhaltung	wird	mit	10	l	/	(s	x	ha)	angesetzt.	Nach	DWA	A117	ergibt	sich	für	das	Gebiet	mit	einer	Fläche	von	rund	1,59	ha	
ein	maximal	zulässiger	Drosselabfluss	von	15,90	l/s.

7.2	Umgang	mit	unbeschichteten	Metallen
Dachdeckungen	und	Dachinstallationen	aus	den	unbeschichteten	Metallen	Zink,	Blei,	Kupfer
und	anderen	Materialien,	von	denen	Schadstoffe	in	das	abfließende	Niederschlagswasser	gelangen	können,	sind	nur	mit	einer	wasserrechtlichen	Erlaubnis	
zulässig.

8 Starkregen/Hochwasserschutz
Unter	Berücksichtigung	der	Lage	des	Bebauungsplangebietes	und	den	örtlichen	Verhältnisweisen	wird	darauf	hingewiesen,	dass	bei	Regenereignissen	grö-
ßerer	Intensität	oder	Dauer,	bei	Regen	auf	gefrorenem	Untergrund,	bei	Schneeschmelze	es	zu	einer	Überlastung	im	Regenwasserbewirtschaftungssystem	
kommen	kann.

PLANGRÖSSE: 
B:1031mm 
H: 594mm

9	 Landesnachbarrecht
Bei	Pflanzmaßnahmen	insbesondere	die	Eingrünung	der	Ausgleichsmaßnahme	A1	betreffend	und	bei	geplanten	Einfriedungen	sind	die	Ab-
stände	nach	dem	Landesnachbarrecht	Rheinland-Pfalz	zu	berücksichtigen

10 Grundwasser
Maßnahmen,	bei	denen	aufgrund	der	Tiefe	des	Eingriffes	in	den	Untergrund	mit	Grundwasserfreilegungen	(Temporäre	Grundwasserhal-
tung)	gerechnet	werden	muss,	bedürfen	gem.	§	8	ff	Wasserhaushaltsgesetz	(WHG)	der	Erlaubnis,	welche	rechtzeitig	vor	Beginn	der	Maß-
nahme bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

11 Brandschutz
Das	Löschwasser	kann	zurzeit	nicht	durch	Hydranten	sichergestellt	werden.	Aus	diesem	Grunde	ist	ein	Löschwasserbehälter	erforderlich.	
Der	Behälter	muss	für	die	öffentliche	Hand,	Feuerwehr	und	VGW	über	öffentliche	Flächen	jederzeit	erreichbar	sein

Im	Rahmen	des	Baugenehmigungsverfahrens	muss	die	sicherzustellende	und	vorzuhaltende	Löschwassermenge	ermittelt	und	nachge-
wiesen werden.

Der	Löschwasserbedarf	für	den	Grundschutz	richtet	sich	entsprechend	dem	DVGW	Regelwerk	405	nach	der	baulichen	Nutzung	und	der	
Gefahr	der	Brandausbreitung.	Für	die	Gefahr	der	Brandausbreitung	ist	die	mögliche	Bauart	maßgebend.	Somit	ergibt	sich	bei	einer	mittle-
ren	Brandausbreitungsgefahr	ein	Löschwasserbedarf	von	mindestens	96	m³/h.	Das	Löschwasser	ist	für	eine	Löschzeit	von	2	Stunden	zur	
Verfügung	zu	stellen.	Dies	bedeutet,	wenn	der	Löschwasserbedarf	nicht	aus	dem	öffentlichen	Netz	sichergestellt	werden	kann,	müssen	un-
terirdische	Löschwasserbehälter	nach	DIN	14230	hergestellt	werden.	Kann	das	Löschwasser	nur	teilweise	aus	dem	öffentlichen	Netz	si-
chergestellt	werden,	verringert	sich	das	erforderliche	Fassungsvermögen	der	Löschwasserbehälter	entsprechend.
Der	insgesamt	erforderliche	Löschwasserbedarf	ist	in	einem	Umkreis	(Radius)	von	insgesamt	300	m	nachzuweisen.	
Diese	Regelung	gilt	nicht	über	unüberwindbare	Hindernisse	hinweg.

Für	den	ersten	Löschangriff	sind	die	Löschwasserentnahmestellen	im	öffentlichen	Verkehrsraum	so	anzuordnen,	dass	eine	Entfernung	von	
75	m	bis	zum	Zugang	des	jeweiligen	Grundstückes	nicht	überschritten	wird.	Aus	den	Löschwasserentnahmestellen	für	den	ersten	Löschan-
griff	müssen	jeweils	mindestens	48	m³/h	entnommen	werden	können.

Die	Vorhaltung	eines	Löschwasserbehälters	 im	Wege	einer	persönlich	beschränkten	Dienstbarkeit	zu	Gunsten	der	Verbandsgemeinde	
Landau-Land	zu	formulieren.	Bestandteil	dieser	Grunddienstbarkeit	sollten	Regelungen	zur	genauen	technischen	Ausführung	des	Behäl-
ters	sein	und	das	jederzeitige	Nutzungsrecht	durch	die	Feuerwehr	der	Verbandsgemeinde.

12 Solarenergie
Eine	zwingende	Festsetzung	zur	Nutzung	von	Solarenergie	nach	§	9	Abs.	1	Nr.	23	BauGB	ist	nicht	vorgesehen.	Die	vorsorgliche	Auslegung	
der	Dachkonstruktion	für	die	Nutzung	von	Solarenergie	ist	anzustreben.	

13	Abfallwirtschaft/Bodenschutz
Altablagerungen
Nach	Durchsicht	der	vorliegenden	Unterlagen	sind	z.	Zt.	im	Plangebiet	keine	Altablagerungen,	Altstandorte,	schädliche	Bodenveränderun-
gen	oder	Verdachtsflächen	bekannt.	Sollten	sich	später	aber	Hinweise	auf	abgelagerte	Abfälle	(Altablagerungen),	stillgelegte	Anlagen,	bei	
denen	mit	umweltgefährdenden	Stoffen	umgegangen	wurde	(Altstandorte)	oder	gefahrverdächtige	Beeinträchtigungen	der	Bodenfunktio-
nen	wie	z.B.	Schadstoffverunreinigungen	(Verdachtsflächen),	Bodenverdichtungen	oder	-erosionen	(schädliche	Bodenveränderungen)	er-
geben,	so	ist	umgehend	die	Struktur-	und	Genehmigungsdirektion	Süd	-	Regionalstelle	Wasserwirtschaft,	Abfallwirtschaft,	Bodenschutz	
Neustadt zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch	(BauGB)
In	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	03.11.2017	(BGBl.	I	S.	3634)

Verordnung	über	die	bauliche	Nutzung	der	Grundstücke	(BauNVO)
In	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	21.11.2017	(BGBl.	I	S.	3786)

Planzeichenverordnung	1990	(PlanzV	90)	
In	der	Fassung	vom	18.12.1990	(BGBl.	1991	I	S.	58)

Landesbauordnung	Rheinland	–	Pfalz	(LBO)
In	der	Fassung	vom	24.11.1998	(GVBl.	S.	365),	

Gemeindeordnung	(GemO)	Rheinland-Pfalz
In	der	Fassung	vom	31.01.1994	(GVBl.	S.	153)	

Landespflegegesetz	(LPflG)	Rheinland-Pfalz
In	der	Fassung	vom	05.	02.1979	(GVBl.	S.	36)	

jeweils	in	der	Fassung	der	letzten	Änderung.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss	 	 	 	 	 	 gem.	§	2	(1)	BauGB			 	 am	19.04.2018

Frühzeitige	Unterrichtung	der	Öffentlichkeit		 	 	 	 gem.	§	3	(1)	BauGB		 	 vom	14.06.2019
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 bis	05.07.2019

Frühzeitige	Unterrichtung	der	Behörden		 	 	 	 	 gem.	§	4	(1)	BauGB		 	 vom14.06.2019
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 bis	05.07.	2019

Entwurfs-	und	Auslegungsbeschluss	 	 	 	 	 	 	 	 	 am		27.05.2020

Ortsübliche	Bekanntmachung	der	Offenlage			 	 	 	 gem.	§	3	(2)	BauGB		 	 am	05.06.2020	

Offenlage des Bebauungsplanentwurfs
mit	Text	und	Begründung	in	der	Fassung	vom	27.05.2020	 	 	 gem.	§	3	(2)	BauGB		 	 vom	19.06.2020
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 bis	20.07.2020

Beteiligung	der	Behörden	und	Träger	öffentlicher	Belange		 	 	 gem.	§	4	(2)	BauGB		 	 vom19.06.2020
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 bis	20.07.2020

Satzungsbeschluss	in	der	Fassung	vom	29.10.2020	   gem. § 10 (1) BauGB  am 11.12.2020

Ortsübliche	Bekanntmachung	/	Inkrafttreten	 	 	 	 gem.	§	10	(3)	BauGB	 	 am		11.02.2021

Satzungsbeschluss
Aufgrund	des	Baugesetzbuches	(BauGB)	in	Verbindung	mit	der	Gemeindeordnung	für	Rheinland-Pfalz	(GemO)	-	jeweils	in	den	o.g.	Fassungen	-	
hat	der	Gemeinderat	in	seiner	Sitzung	am	11.12.2020	den	Bebauungsplan	„5.	Änderung	(Erweiterung)	Gewerbegebiet“	als	Satzung	beschlossen.

Ausfertigung
Es	wird	bestätigt,	dass	die	Inhalte	des	Bebauungsplans	„5.	Änderung	(Erweiterung)	Gewerbegebiet“	mit	den	hierzu	ergangenen	Beschlüssen	des	
Gemeinderats	übereinstimmen	und	dass	die	für	die	Rechtswirksamkeit	maßgebenden	Verfahrensvorschriften	eingehalten	worden	sind.

Billigheim	-	Ingenheim,	den	……………….

..............................
Dietmar	Pfister
Ortsbürgermeister

Inkrafttreten
Die	Satzung	über	den	Bebauungsplan	 „5.	Änderung	 (Erweiterung)	Gewerbegebiet“	 tritt	mit	der	ortsüblichen	Bekanntmachung	gemäß	§	10	 (3)	
BauGB in Kraft.

Billigheim	-	Ingenheim,	den	……………….

FASSUNG
29.10.2020
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